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1. Die Schuldverfhreibungiteuer it ein Teil des jog. Geldent-
Allgemeines merfungsausgleihs. Unter Geldentwertungsausgleidh im

weiteften Sinne fann man die völlige oder teilweije Rüc-

gängigmadhung der Gewinne bezeichnen, die infolge der Geld-

entwertung entitanden find. Soweit ih diejer Ausgleich
gwijden dem Släubiger und dem Schuldner einer durdh den

Srundjag Mark = Mark entwerteten SGeldforderung vollzieht,

nennt man ihn „Xufmertung“. Soweit der Gewinn (un-
gerechtfertigte Bereicherung) ganz oder teilwmeije vom Reiche

oder den. Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) in

Anipruch gnommen wird, handelt es {ih um den Geldentwer-

tungsau8gleich im engeren Sinne,

Aufwertung und Geldentwertungsausgleih maren ZU»
nächit nur in der (Dritten) Steuernotverordnung

vom 14, Februar 1924 MOB. I, 74) behandelt. Sebt find
für die Aufwertung maßgebend: Das Gejeg über die Mblöfung

öffentlicher Anleihen vom 16, Juli 1925 (ROM. I, 137) und
das Sejeg über die Nufwertung von Sybotheken und anderen

Anfprücden (Aufwertungsgejeb) vom 16. Yuli 1925 (RGB. I,

117). Dieje beiden Gejege find keine Steuergejekge und [Heiden
deshalb hier aus, Für die Schuldverfchreibungfteuer i{t die

3, ANDDV, maßgebend geblieben.

Cin Geldentwertungsausgleich ijt vorgejehen: A zuguniten
des Reichs, B zuguniten der Länder. Die Vorjchriften der

3. EANVBO, über den Geldentwertungsausagleicdh zuguniten der


